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 Veröffentlicht am 24.11.1992

Index

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §49 Abs1;

ASVG §49 Abs2;

Rechtssatz

Auch Bezüge, die nicht schon während des Dienstverhältnisses, sondern erst mit dessen Beendigung oder nachher

gewährt werden, sind von der Unterstellung unter den Entgeltsbegri6 des § 49 ASVG nicht ausgeschlossen (Hinweis E

17.5.1961, 1691/60). Dem Wortlaut und dem Sinn der Bestimmung des § 49 Abs 1 und Abs 2 ASVG würde es

widersprechen, wenn man in jenen Fällen, in denen nach der Beendigung des Dienstverhältnisses eine Nachzahlung

von Bezügen (hier Jahresprämie) durch den Dienstgeber erfolgt, diese nur deswegen nicht als Entgelt ansehen wollte,

weil sie erst nach Beendigung des Dienstverhältnisses gewährt worden seien. Im übrigen ?ndet sich im ASVG auch

keine Bestimmung, aus der erschlossen werden könnte, daß eine Beitragsvorschreibung FÜR Zeiten eines

Beschäftigungsverhältnisses, das ebenso wie die aus ihm resultierende PDichtversicherung bereits beendet worden ist,

unzulässig wäre.

Schlagworte

Entgelt Begriff AnspruchslohnEntgelt Begriff

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:1992:1991080104.X04

Im RIS seit

27.11.2000

Zuletzt aktualisiert am

14.05.2009

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/asvg/paragraf/49
http://www.vwgh.gv.at
file:///

	RS Vwgh 1992/11/24 91/08/0104
	JUSLINE Entscheidung


